
Vereinfachter Lärmaktionsplan zu Hauptverkehrsstraßen 

Die Gemeinde Hagnau am Bodensee ist gemäß § 47e Abs. 1 des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) i.V.m. § 6 Abs. 6 der 
Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung für Baden-Württemberg (BImSchZuVO) 
zuständig für die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes in ihrem Gebiet. 
 
Die Lärmkartierung und Betroffenheitsanalyse 2012 der LUBW ergab eine hohe 
Anzahl von Betroffenheiten sowohl oberhalb der Auslösewerte 65 dB(A) LDEN / 55 
dB(A) LNight als auch oberhalb der Maßnahmenwerte 70 dB(A) LDEN / 60 dB(A) 
LNight. Diese Betroffenheiten wurden auf der Basis der Verkehrsbelastungen der 
Straßenverkehrszentrale (SVZ) aus dem Jahr 2010 ermittelt. 
 
Mit Umsetzung des ersten Lärmaktionsplans der Gemeinde Hagnau am Bodensee im 
Jahr 2011, gilt auf der Bundesstraße B 31 innerhalb der Ortsdurchfahrt eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h ganztags aus Lärmschutzgründen. Des 
Weiteren wurde im Sommer 2012 auf der gesamten Ortsdurchfahrt der B 31 Hagnau 
ein lärmmindernder Fahrbahnbelag verbaut. 
 
Die beiden umgesetzten Maßnahmen zur Lärmminderung wurden in der 
Lärmkartierung der LUBW (2. Stufe) und den ermittelten Betroffenheiten noch nicht 
berücksichtigt. Die Gemeinde Hagnau am Bodensee geht daher von deutlich 
geringeren Betroffenheiten über den Auslöse- bzw. Maßnahmenwerten ganztags und 
nachts aus und sieht keine Maßnahmen zur Lärmaktionsplanung vor. 
 
Daher hatte sich die Gemeinde Hagnau am Bodensee entschlossen, den 
Empfehlungen des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg 
(VM; Rundschreiben vom 11.10.2013 AZ 5-8826.15/75) zu folgen und den 
Lärmaktionsplan mit vermindertem Aufwand fortzuschreiben. Nach der Empfehlung 
des VM wird in diesem einfach gelagerten Fall der Lärmaktionsplan mit der 
Bewertung der Lärmsituation abgeschlossen. Es wird daher der sechsseitige 
Musterbericht des Landes direkt verwendet. 
 
Am 24.07.2018 hat der Gemeinderat der Gemeinde Hagnau am Bodensee die 
Fortschreibung des Lärmaktionsplanes im vereinfachten Verfahren beschlossen. Am 
24.07.2018 hat der Gemeinderat der Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 47d Bundesimmissionsschutzgesetz 
zugestimmt. 
 
Der Vereinfachte Lärmaktionsplan liegt in der Zeit vom 13.08.2018 bis einschließlich 
14.09.2018 im Bürgermeisteramt, Bürger- und Gästehaus (Rathaus), 1.OG, Zimmer 
10, Im Hof 5, 88709 Hagnau am Bodensee, aus. Jedermann kann die Unterlagen 
während der Dauer der Auslegung zu den allgemeinen Öffnungszeiten einsehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangen. Die Unterlagen sind außerdem im Internet unter 
www.hagnau.de einsehbar. 
  
Während dieser Auslegungsfrist können schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
Stellungnahmen beim Bürgermeisteramt, Im Hof 5, 88709 Hagnau am Bodensee 
abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können unberücksichtigt bleiben. 


